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Artikel 1 

Änderung des Schulgesetzes 

 

Erstes Gesetz zur Umsetzung der VN-
Behindertenrechtskonvention in den Schulen 

(9. Schulrechtsänderungsgesetz) 

 

Entwurf 

10. September 2012 

 

§ 2 

Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule 

(1) Die Schule unterrichtet und erzieht junge 
Menschen auf der Grundlage des Grundgeset-
zes und der Landesverfassung. Sie verwirklicht 
die in Artikel 7 der Landesverfassung bestimm-
ten allgemeinen Bildungs- und Erziehungsziele. 

(2) Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde 
des Menschen und Bereitschaft zum sozialen 
Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der 
Erziehung. Die Jugend soll erzogen werden im 
Geist der Menschlichkeit, der Demokratie und 
der Freiheit, zur Duldsamkeit und zur Achtung 
vor der Überzeugung des anderen, zur Verant-
wortung für Tiere und die Erhaltung der natürli-
chen Lebensgrundlagen, in Liebe zu Volk und 
Heimat, zur Völkergemeinschaft und zur Frie-
densgesinnung. 

(3) Die Schule achtet das Erziehungsrecht der 
Eltern. Schule und Eltern wirken bei der Verwirk-
lichung der Bildungs- und Erziehungsziele part-
nerschaftlich zusammen. 

(4) Die Schule vermittelt die zur Erfüllung ihres 
Bildungs- und Erziehungsauftrags erforderlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wert-
haltungen und berücksichtigt dabei die individu-
ellen Voraussetzungen der Schülerinnen und 
Schüler. Sie fördert die Entfaltung der Person, 
die Selbstständigkeit ihrer Entscheidungen und 
Handlungen und das Verantwortungsbewusst-
sein für das Gemeinwohl, die Natur und die 
Umwelt. Schülerinnen und Schüler werden be-
fähigt, verantwortlich am sozialen, gesellschaftli-
chen, wirtschaftlichen, beruflichen, kulturellen 
und politischen Leben teilzunehmen und ihr 
eigenes Leben zu gestalten. Schülerinnen und 
Schüler werden in der Regel gemeinsam unter-
richtet und erzogen (Koedukation). 
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Erziehung. Die Jugend soll erzogen werden im 
Geist der Menschlichkeit, der Demokratie und 
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(3) Die Schule achtet das Erziehungsrecht der 
Eltern. Schule und Eltern wirken bei der Verwirk-
lichung der Bildungs- und Erziehungsziele part-
nerschaftlich zusammen. 

(4) Die Schule vermittelt die zur Erfüllung ihres 
Bildungs- und Erziehungsauftrags erforderlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wert-
haltungen und berücksichtigt dabei die individuel-
len Voraussetzungen der Schülerinnen und 
Schüler. Sie fördert die Entfaltung der Person, 
die Selbstständigkeit ihrer Entscheidungen und 
Handlungen und das Verantwortungsbewusst-
sein für das Gemeinwohl, die Natur und die Um-
welt. Schülerinnen und Schüler werden befähigt, 
verantwortlich am sozialen, gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen, beruflichen, kulturellen und poli-
tischen Leben teilzunehmen und ihr eigenes 
Leben zu gestalten. Schülerinnen und Schüler 
werden in der Regel gemeinsam unterrichtet und 
erzogen (Koedukation). 

 (5) In der Schule werden Schülerinnen und 
Schüler mit und ohne Behinderung in der 
Regel gemeinsam unterrichtet und erzogen 
(inklusive Bildung). Schülerinnen und Schü-
ler, die auf sonderpädagogische Unterstüt-
zung angewiesen sind, werden nach ihrem 
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individuellen Bedarf besonders gefördert, um 
ihnen ein möglichst hohes Maß an schuli-
scher und beruflicher Eingliederung, gesell-
schaftlicher Teilhabe und selbstständiger 
Lebensgestaltung zu ermöglichen. 

(5) Die Schülerinnen und Schüler sollen insbe-
sondere lernen 

1. selbstständig und eigenverantwortlich zu 
handeln, 

2. für sich und gemeinsam mit anderen zu ler-
nen und Leistungen zu erbringen, 

3. die eigene Meinung zu vertreten und die 
Meinung anderer zu achten, 

4. in religiösen und weltanschaulichen Fragen 
persönliche Entscheidungen zu treffen und 
Verständnis und Toleranz gegenüber den 
Entscheidungen anderer zu entwickeln, 

5.  Menschen unterschiedlicher Herkunft vorur-
teilsfrei zu begegnen, die Werte der unter-
schiedlichen Kulturen kennenzulernen und 
zu reflektieren sowie für ein friedliches und 
diskriminierungsfreies Zusammenleben ein-
zustehen, 

6. die grundlegenden Normen des Grundgeset-
zes und der Landesverfassung zu verstehen 
und für die Demokratie einzutreten, 

7. die eigene Wahrnehmungs-, Empfindungs- 
und Ausdrucksfähigkeit sowie musisch-
künstlerische Fähigkeiten zu entfalten, 

8. Freude an der Bewegung und am gemein-
samen Sport zu entwickeln, sich gesund zu 
ernähren und gesund zu leben, 

9. mit Medien verantwortungsbewusst und si-
cher umzugehen.  

(6) Die Schülerinnen und Schüler sollen insbe-
sondere lernen 

1. selbstständig und eigenverantwortlich zu 
handeln, 

2. für sich und gemeinsam mit anderen zu 
lernen und Leistungen zu erbringen, 

3. die eigene Meinung zu vertreten und die 
Meinung anderer zu achten, 

4. in religiösen und weltanschaulichen Fragen 
persönliche Entscheidungen zu treffen und 
Verständnis und Toleranz gegenüber den 
Entscheidungen anderer zu entwickeln, 

5. Menschen unterschiedlicher Herkunft vorur-
teilsfrei zu begegnen, die Werte der unter-
schiedlichen Kulturen kennenzulernen und 
zu reflektieren sowie für ein friedliches und 
diskriminierungsfreies Zusammenleben 
einzustehen, 

6. die grundlegenden Normen des Grundge-
setzes und der Landesverfassung zu ver-
stehen und für die Demokratie einzutreten, 

7. die eigene Wahrnehmungs-, Empfindungs- 
und Ausdrucksfähigkeit sowie musisch-
künstlerische Fähigkeiten zu entfalten, 

8. Freude an der Bewegung und am gemein-
samen Sport zu entwickeln, sich gesund zu 
ernähren und gesund zu leben, 

9. mit Medien verantwortungsbewusst 
und sicher umzugehen. 

 

(6) Die Schule wahrt Offenheit und Toleranz 
gegenüber den unterschiedlichen religiösen, 
weltanschaulichen und politischen Überzeugun-
gen und Wertvorstellungen. Sie achtet den 
Grundsatz der Gleichberechtigung der Ge-
schlechter und wirkt auf die Beseitigung beste-
hender Nachteile hin. Sie vermeidet alles, was 
die Empfindungen anders Denkender verletzen 
könnte. Schülerinnen und Schüler dürfen nicht 
einseitig beeinflusst werden. 

(7) Die Schule ermöglicht und respektiert im 
Rahmen der freiheitlich demokratischen Grund-
ordnung unterschiedliche Auffassungen. Schul-
leiterinnen und Schulleiter und Lehrerinnen und 
Lehrer nehmen ihre Aufgaben unparteilich wahr. 

(8) Der Unterricht soll die Lernfreude der Schüle-
rinnen und Schüler erhalten und weiter fördern. 
Er soll die Schülerinnen und Schüler anregen 
und befähigen, Strategien und Methoden für ein 
lebenslanges nachhaltiges Lernen zu entwickeln. 
Drohendem Leistungsversagen und anderen 
Beeinträchtigungen von Schülerinnen und Schü-

(7) Die Schule wahrt Offenheit und Toleranz 
gegenüber den unterschiedlichen religiösen, 
weltanschaulichen und politischen Überzeugun-
gen und Wertvorstellungen. Sie achtet den 
Grundsatz der Gleichberechtigung der Ge-
schlechter und wirkt auf die Beseitigung beste-
hender Nachteile hin. Sie vermeidet alles, was 
die Empfindungen anders Denkender verletzen 
könnte. Schülerinnen und Schüler dürfen nicht 
einseitig beeinflusst werden. 

(8) Die Schule ermöglicht und respektiert im 
Rahmen der freiheitlich demokratischen Grund-
ordnung unterschiedliche Auffassungen. Schul-
leiterinnen und Schulleiter und Lehrerinnen und 
Lehrer nehmen ihre Aufgaben unparteilich wahr. 

(9) Der Unterricht soll die Lernfreude der Schüle-
rinnen und Schüler erhalten und weiter fördern. 
Er soll die Schülerinnen und Schüler anregen 
und befähigen, Strategien und Methoden für ein 
lebenslanges nachhaltiges Lernen zu entwi-
ckeln. Drohendem Leistungsversagen und ande-
ren Beeinträchtigungen von Schülerinnen und 
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lern begegnet die Schule unter frühzeitiger Ein-
beziehung der Eltern mit vorbeugenden Maß-
nahmen. 

Schülern begegnet die Schule unter frühzeitiger 
Einbeziehung der Eltern mit vorbeugenden 
Maßnahmen. 

 

(9) Schülerinnen und Schüler mit Entwicklungs-
verzögerungen oder Behinderungen werden be-
sonders gefördert, um ihnen durch individuelle 
Hilfen ein möglichst hohes Maß an schulischer 
und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher 
Teilhabe und selbstständiger Lebensgestaltung 
zu ermöglichen. 

 

(10) Die Schule fördert die Integration von Schü-
lerinnen und Schülern, deren Muttersprache 
nicht Deutsch ist, durch Angebote zum Erwerb 
der deutschen Sprache. Dabei achtet und fördert 
sie die ethnische, kulturelle und sprachliche 
Identität (Muttersprache) dieser Schülerinnen 
und Schüler. Sie sollen gemeinsam mit allen 
anderen Schülerinnen und Schülern unterrichtet 
und zu den gleichen Abschlüssen geführt wer-
den. 

(11) Besonders begabte Schülerinnen und Schü-
ler werden durch Beratung und ergänzende Bil-
dungsangebote in ihrer Entwicklung gefördert. 

(12) Die Absätze 1 bis 11 gelten auch für Er-
satzschulen. 

(10) Die Schule fördert die Integration von Schü-
lerinnen und Schülern, deren Muttersprache 
nicht Deutsch ist, durch Angebote zum Erwerb 
der deutschen Sprache. Dabei achtet und fördert 
sie die ethnische, kulturelle und sprachliche 
Identität (Muttersprache) dieser Schülerinnen 
und Schüler. Sie sollen gemeinsam mit allen 
anderen Schülerinnen und Schülern unterrichtet 
und zu den gleichen Abschlüssen geführt wer-
den. 

(11) Besonders begabte Schülerinnen und Schü-
ler werden durch Beratung und ergänzende Bil-
dungsangebote in ihrer Entwicklung gefördert. 

(12) Die Absätze 1 bis 11 gelten auch für Ersatz-
schulen. 

  

§ 12  

Sekundarstufe I 

(1) Die Schulformen der Sekundarstufe I bauen 
auf der Grundschule auf. Im Rahmen des be-
sonderen Bildungs- und Erziehungsauftrags der 
Schulformen (§ 14 Abs. 1, § 15 Abs. 1, § 16 
Abs. 1, § 17 Abs. 1, § 17 a Abs. 1) haben sie die 
Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern eine 
gemeinsame Grundbildung zu vermitteln und sie 
zu befähigen, eine Berufsausbildung aufzuneh-
men oder in vollzeitschulische allgemein bilden-
de oder berufliche Bildungsgänge der Sekundar-
stufe II einzutreten. 

(2) Die Bildungsgänge der Sekundarstufe I enden 
mit Abschlüssen. Abschlüsse sind 

1. der Hauptschulabschluss und ein ihm 
gleichwertiger Abschluss, 

2. der Hauptschulabschluss nach Klasse 10 
und ein ihm gleichwertiger Abschluss, 

3. der mittlere Schulabschluss (Fachoberschul-
reife), der mit der Berechtigung zum Besuch 
der gymnasialen Oberstufe verbunden sein 
kann. 

Abweichend von Satz 1 werden im Gymnasium 
nach der Jahrgangsstufe 10 vergeben: 

1. der mittlere Schulabschluss (Fachoberschul-
reife), 
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2. ein dem Hauptschulabschluss nach Klasse 
10 gleichwertiger Abschluss. 

(3) Der Hauptschulabschluss nach Klasse 10 
und der mittlere Schulabschluss (Fachober-
schulreife) werden an der Hauptschule, der Re-
alschule, der Sekundarschule und der Gesamt-
schule in einem Abschlussverfahren erworben, 
das sich aus den schulischen Leistungen in der 
zehnten Klasse und einer Prüfung zusammen-
setzt. Für die schriftliche Prüfung werden lan-
deseinheitliche Aufgaben gestellt. 

2. ein dem Hauptschulabschluss nach Klasse 10 
gleichwertiger Abschluss. 

(3) Der Hauptschulabschluss nach Klasse 10 und 
der mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) 
werden an der Hauptschule, der Realschule, der 
Sekundarschule und der Gesamtschule in einem 
Abschlussverfahren erworben, das sich aus den 
schulischen Leistungen in der zehnten Klasse 
und einer Prüfung zusammensetzt. Für die 
schriftliche Prüfung werden landeseinheitliche 
Aufgaben gestellt. 

 (4) Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an 
sonderpädagogischer Unterstützung, die 
nicht nach den Unterrichtsvorgaben der all-
gemeinen Schulen unterrichtet werden (ziel-
different), werden zu eigenen Abschlüssen 
geführt (§ 19 Absatz 4). 

  

§ 19 

Sonderpädagogische Förderung 

(1) Schülerinnen und Schüler, die wegen ihrer 
körperlichen, seelischen oder geistigen Behinde-
rung oder wegen ihres erheblich beeinträchtig-
ten Lernvermögens nicht am Unterricht einer 
allgemeinen Schule (allgemein bildende oder 
berufsbildende Schule) teilnehmen können, wer-
den nach ihrem individuellen Bedarf sonderpäda-
gogisch gefördert. 

§ 19 

Sonderpädagogische Förderung 

(1) Schülerinnen und Schüler, die auf Grund 
einer Behinderung oder wegen einer Lern- 
oder Entwicklungsstörung besondere Unter-
stützung benötigen, werden nach ihrem indi-
viduellen Bedarf sonderpädagogisch geför-

dert.  

 
 

(2) Die sonderpädagogische Förderung um-
fasst die Förderschwerpunkte 

1. Lernen, 

2. Sprache, 

3. Emotionale und soziale Entwicklung, 

4. Hören und Kommunikation, 

5. Sehen, 

6. Geistige Entwicklung, 

7. Körperliche und motorische Entwick-
lung. 

(3) Die sonderpädagogische Förderung hat im 
Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauf-
trags der Schulen das Ziel, die Schülerinnen 
und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogi-
scher Unterstützung zu den Abschlüssen zu 
führen, die dieses Gesetz vorsieht (ziel-
gleich). Für den Unterricht gelten grundsätz-
lich die Unterrichtsvorgaben (§ 29) für die 
allgemeine Schule sowie die Richtlinien für 
die einzelnen Förderschwerpunkte.  

(4) Im Förderschwerpunkt Lernen und im För-
derschwerpunkt Geistige Entwicklung werden 
die Schülerinnen und Schüler zu eigenen 
Abschlüssen geführt (§ 12 Absatz 4). Dies gilt 
auch für Schülerinnen und Schüler, bei denen 
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daneben weitere Förderschwerpunkte festge-
stellt sind. Im Förderschwerpunkt Lernen ist 
der Erwerb eines dem Hauptschulabschluss 
gleichwertigen Abschlusses möglich. 

(2) Die Schulaufsichtsbehörde entscheidet auf 
Antrag der Eltern oder der Schule über sonder-
pädagogischen Förderbedarf, Förderschwerpunk-
te und Förderort. Vorher holt sie ein sonderpäda-
gogisches Gutachten sowie ein medizinisches 
Gutachten der unteren Gesundheitsbehörde ein. 
Sie beteiligt die Eltern. In den Fällen des § 20 
Abs. 7 und 8 ist die Zustimmung des Schulträgers 
erforderlich. 

 

 

(5) Auf Antrag der Eltern entscheidet die 
Schulaufsichtsbehörde über den Bedarf an 
sonderpädagogischer Unterstützung und die 
Förderschwerpunkte. Besteht ein solcher 
Bedarf, schlägt sie den Eltern mit Zustim-
mung des Schulträgers mindestens eine all-
gemeine Schule vor, an der ein Angebot zum 
Gemeinsamen Lernen eingerichtet ist, das 
der Empfehlung der Schule oder dem bisheri-
gen Bildungsweg der Schülerin oder des 
Schülers entspricht. § 20 Absätze 3 und 5 
bleiben unberührt. Vorher holt die Schulauf-
sichtsbehörde ein sonderpädagogisches 
Gutachten sowie ein medizinisches Gutach-
ten der unteren Gesundheitsbehörde ein und 
beteiligt die Eltern.  

 (6) Die Schulaufsichtsbehörde berät die Eltern 
und informiert sie über weitere Beratungsan-
gebote. 

(7) In besonderen Ausnahmefällen kann eine 
allgemeine Schule den Antrag nach Absatz 5 
stellen, insbesondere 

1. wenn eine Schülerin oder ein Schüler 
nicht zielgleich unterrichtet werden 
kann, 

2. bei einem vermuteten Bedarf an son-
derpädagogischer Unterstützung im 
Förderschwerpunkt Emotionale und 
soziale Entwicklung, der mit einer 
Selbst- oder Fremdgefährdung einher-
geht. 

Bei einem vermuteten Bedarf an sonderpäda-
gogischer Unterstützung im Förderschwer-
punkt Lernen kann die allgemeine Schule den 
Antrag frühestens stellen, wenn eine Schüle-
rin oder ein Schüler drei Jahre lang in der 
Grundschule die Schuleingangsphase be-
sucht hat. Nach dem Ende der Klasse 6 ist ein 
Antrag nicht mehr möglich. 

(3) Das Ministerium bestimmt durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des für Schulen zustän-
digen Landtagsausschusses die Voraussetzun-
gen und das Verfahren zur Feststellung des son-
derpädagogischen Förderbedarfs sowie zur Fest-
legung der Förderschwerpunkte und des Förder-
orts einschließlich der Beteiligung der Eltern. 

 

(8) Das Ministerium bestimmt durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des für Schulen 
zuständigen Landtagsausschusses die Vo-
raussetzungen und das Verfahren zur Fest-
stellung des Bedarfs an sonderpädagogi-
scher Unterstützung sowie zur Festlegung 
der Förderschwerpunkte und Benennung 
geeigneter Schulen einschließlich der Beteili-
gung der Eltern und die Vergabe der Ab-
schlüsse nach Maßgabe des Absatzes 4. 

(4) Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen 
Behinderung, die ihre Schulpflicht erfüllt haben, 
sind bis zum Ablauf des Schuljahres, in dem sie 
das 25. Lebensjahr vollenden, berechtigt, eine 

(9) Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen 
Behinderung, die ihre Schulpflicht erfüllt haben, 
sind bis zum Ablauf des Schuljahres, in dem sie 
das 25. Lebensjahr vollenden, berechtigt, eine 
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Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geisti-
ge Entwicklung zu besuchen, wenn sie dort dem 
Ziel des Bildungsganges näher gebracht werden 
können. 

(5) Kinder mit einer Hör- oder Sehschädigung 
werden auf Antrag der Eltern in die pädagogische 
Frühförderung aufgenommen. Sie umfasst die 
Hausfrüherziehung sowie die Förderung in einem 
Förderschulkindergarten als Teil der Förderschu-
le, in einem Sonderkindergarten oder in einem 
allgemeinen Kindergarten mit sonderpädagogi-
scher Unterstützung durch die Förderschule. Über 
die Aufnahme in die pädagogische Frühförderung 
entscheidet die Schulaufsichtsbehörde auf Antrag 
der Eltern, nachdem sie ein medizinisches Gut-
achten der unteren Gesundheitsbehörde einge-
holt hat. 

Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geisti-
ge Entwicklung zu besuchen, wenn sie dort dem 
Ziel des Bildungsganges näher gebracht werden 
können. 

(10) Kinder mit einer Hör- oder Sehschädigung 
werden auf Antrag der Eltern in die pädagogische 
Frühförderung aufgenommen. Sie umfasst die 
Hausfrüherziehung sowie die Förderung in einem 
Förderschulkindergarten als Teil der Förderschu-
le, in einem Sonderkindergarten oder in einem 
allgemeinen Kindergarten mit sonderpädagogi-
scher Unterstützung durch die Förderschule. 
Über die Aufnahme in die pädagogische Frühför-
derung entscheidet die Schulaufsichtsbehörde 
auf Antrag der Eltern, nachdem sie ein medizini-
sches Gutachten der unteren Gesundheitsbehör-
de eingeholt hat. 

  

§ 20 

Orte der sonderpädagogischen Förderung 

(1) Orte der sonderpädagogischen Förderung 
sind 

1. Allgemeine Schulen (Gemeinsamer Unter-
richt, Integrative Lerngruppen), 

§ 20 

Orte der sonderpädagogischen Förderung 

(1) Orte der sonderpädagogischen Förderung 
sind  

1. die allgemeinen Schulen (allgemein bil-
dende Schulen und Berufskollegs), 

2. Förderschulen, 2. die Förderschulen,  

3. Sonderpädagogische Förderklassen an allge-
meinen Berufskollegs, 

 

4. Schulen für Kranke (§ 21 Abs. 2). 3. die Schulen für Kranke (§ 21 Absatz 2). 

(2) Förderschulen sind nach Förderschwerpunk-
ten gegliedert 

1. Lernen, 

2. Sprache, 

3. Emotionale und soziale Entwicklung, 

4. Hören und Kommunikation, 

5. Sehen, 

6. Geistige Entwicklung, 

7. Körperliche und motorische Entwicklung. 

 

(2) In der allgemeinen Schule wird der Unter-
richt als Gemeinsames Lernen für Schülerin-
nen und Schüler mit und ohne Bedarf an son-
derpädagogischer Unterstützung im Klassen-
verband oder in der Lerngruppe erteilt. Er 
erstreckt sich auf alle Unterrichtsvorgaben 
nach § 19 Absätze 3 und 4. Hierbei sind For-
men innerer und äußerer Differenzierung 
möglich. Dies gilt auch für die Schülerinnen 
und Schüler, die zieldifferent unterrichtet 
werden.  

(3) Die Schulaufsichtsbehörde richtet Ge-
meinsames Lernen mit Zustimmung des 
Schulträgers an einer allgemeinen Schule ein, 
es sei denn, die Schule ist dafür personell 
und sächlich nicht ausgestattet und kann 
auch nicht mit vertretbarem Aufwand dafür 
ausgestattet werden. 

(4) Sonderpädagogische Förderung findet in 
der Regel in der allgemeinen Schule statt. Die 
Eltern können abweichend hiervon die För-
derschule wählen. 

(5) In besonderen Ausnahmefällen kann die 
Schulaufsichtsbehörde abweichend von der 
Wahl der Eltern die allgemeine Schule anstel-
le der Förderschule oder die Förderschule 
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anstelle der allgemeinen Schule als Förderort 
bestimmen. Dies setzt voraus, dass die per-
sonellen und sächlichen Voraussetzungen am 
gewählten Förderort nicht erfüllt sind und 
auch nicht mit vertretbarem Aufwand erfüllt 
werden können. Die Schulaufsichtsbehörde 
legt die Gründe dar und gibt den Eltern die 
Gelegenheit, sich zu der beabsichtigten Ent-
scheidung zu äußern. Gleichzeitig informiert 
sie über weitere Beratungsangebote. 

(6) Schulträger können auf dem Weg zu einem 
inklusiven Schulangebot mit Zustimmung der 
oberen Schulaufsichtsbehörde allgemeine 
Schulen als Schwerpunktschulen bestimmen. 
Eine solche Schule umfasst über die Förder-
schwerpunkte Lernen, Sprache sowie Emoti-
onale und soziale Entwicklung hinaus weitere 
Förderschwerpunkte, mindestens aber einen 
weiteren Förderschwerpunkt.  

(3) Die Bezeichnung einer Förderschule richtet 
sich nach dem Förderschwerpunkt, in dem sie 
vorrangig unterrichtet. 

(7) Förderschulen sind nach Förderschwer-
punkten gegliedert. Die Bezeichnung einer 
Förderschule richtet sich nach dem Förder-
schwerpunkt, in dem sie vorrangig unterrichtet. 

(4) Die sonderpädagogische Förderung hat das 
Ziel, die Schülerinnen und Schüler zu den Ab-
schlüssen zu führen, die dieses Gesetz vorsieht. 
Für den Unterricht gelten grundsätzlich die Unter-
richtsvorgaben (§ 29) für die allgemeine Schule 
sowie die Richtlinien für die einzelnen Förder-
schwerpunkte. Im Förderschwerpunkt Lernen und 
im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung wer-
den die Schülerinnen und Schüler zu eigenen 
Abschlüssen geführt. Im Förderschwerpunkt Ler-
nen ist der Erwerb eines dem Hauptschulab-
schluss gleichwertigen Abschlusses möglich. 

 

(5) Der Schulträger kann Förderschulen unter-
schiedlicher Förderschwerpunkte im Verbund als 
eine Schule in kooperativer oder integrativer Form 
führen. Der Schulträger kann Förderschulen zu 
Kompetenzzentren für die sonderpädagogische 
Förderung ausbauen. Sie dienen der schulischen 
Förderung von Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf und Angebo-
ten zur Diagnose, Beratung und ortsnahen prä-
ventiven Förderung. Das Ministerium wird er-
mächtigt, die Voraussetzungen zur Errichtung und 
die Aufgaben im Einzelnen durch Rechtsverord-
nung näher zu regeln. 

(8) Der Schulträger kann Förderschulen unter-
schiedlicher Förderschwerpunkte im Verbund als 
eine Schule in kooperativer oder integrativer 
Form führen.  

 

(6) Allgemeine Berufskollegs können mit Zustim-
mung der Schulaufsichtsbehörde nach Maßgabe 
des § 81 sonderpädagogische Förderklassen ein-
richten. 

(7) Gemeinsamen Unterricht für Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf 
kann die Schulaufsichtsbehörde mit Zustimmung 
des Schulträgers an einer allgemeinen Schule 
einrichten, wenn die Schule dafür personell und 
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sächlich ausgestattet ist. 

(8) Integrative Lerngruppen kann die Schulauf-
sichtsbehörde mit Zustimmung des Schulträgers 
an einer Schule der Sekundarstufe I einrichten, 
wenn die Schule dafür personell und sächlich 
ausgestattet ist. In Integrativen Lerngruppen ler-
nen Schülerinnen und Schüler mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf in der Regel nach ande-
ren Unterrichtsvorgaben als denen der allgemei-
nen Schule. 

  

§ 37 

Schulpflicht in der Primarstufe und in der 

Sekundarstufe I 

(1) Die Schulpflicht in der Primarstufe und der 
Sekundarstufe I dauert zehn Schuljahre, am 
Gymnasium neun Schuljahre (§ 10 Abs. 3). Sie 
wird durch den Besuch der Grundschule und ei-
ner weiterführenden allgemein bildenden Schule 
erfüllt. Sie endet vorher, wenn die Schülerin oder 
der Schüler einen der nach dem zehnten Vollzeit-
schuljahr vorgesehen Abschlüsse in weniger als 
zehn Schuljahren erreicht hat. Durchläuft eine 
Schülerin oder ein Schüler die Schuleingangs-
phase in drei Jahren (§ 11 Abs. 2 Satz 4), wird 
das dritte Jahr nicht auf die Dauer der Schulpflicht 
angerechnet. 

(2) Schulpflichtige mit zehnjähriger Vollzeitschul-
pflicht, die am Ende des neunten Vollzeitpflicht-
schuljahres in ein Berufsausbildungsverhältnis 
eintreten, erfüllen die Vollzeitschulpflicht im zehn-
ten Jahr durch den Besuch der Fachklasse der 
Berufsschule (§ 22 Abs. 4 Nr. 1), im Falle des 
Abbruchs der Berufsausbildung durch den Be-
such eines vollzeitschulischen Bildungsganges 
der Berufsschule (§ 22 Abs. 4 Nr. 2 bis 4). Die 
Schulaufsichtsbehörde kann in Ausnahmefällen 
zulassen, dass Schulpflichtige im zehnten Jahr 
der Schulpflicht einen Unterricht in einer schuli-
schen oder außerschulischen Einrichtung besu-
chen, in der sie durch besondere Fördermaß-
nahmen die Allgemeinbildung erweitern können 
und auf die Aufnahme einer Berufsausbildung 
vorbereitet werden. 

(3) Die Schulpflicht zum Besuch der Förderschu-
len mit den Förderschwerpunkten Sehen, Hören 
und Kommunikation, Körperliche und motorische 
Entwicklung, Sprache sowie Geistige Entwick-
lung dauert elf Schuljahre. Absatz 1 Satz 3 und 
Absatz 2 gelten entsprechend. 

§ 37 

Schulpflicht in der Primarstufe und in der 

Sekundarstufe I 

(1) Die Schulpflicht in der Primarstufe und der 
Sekundarstufe I dauert zehn Schuljahre, am 
Gymnasium neun Schuljahre (§ 10 Abs. 3). Sie 
wird durch den Besuch der Grundschule und ei-
ner weiterführenden allgemein bildenden Schule 
erfüllt. Sie endet vorher, wenn die Schülerin oder 
der Schüler einen der nach dem zehnten Vollzeit-
schuljahr vorgesehen Abschlüsse in weniger als 
zehn Schuljahren erreicht hat. Durchläuft eine 
Schülerin oder ein Schüler die Schuleingangs-
phase in drei Jahren (§ 11 Abs. 2 Satz 4), wird 
das dritte Jahr nicht auf die Dauer der Schulpflicht 
angerechnet. 

(2) Schulpflichtige mit zehnjähriger Vollzeitschul-
pflicht, die am Ende des neunten Vollzeitpflicht-
schuljahres in ein Berufsausbildungsverhältnis 
eintreten, erfüllen die Vollzeitschulpflicht im zehn-
ten Jahr durch den Besuch der Fachklasse der 
Berufsschule (§ 22 Abs. 4 Nr. 1), im Falle des 
Abbruchs der Berufsausbildung durch den Be-
such eines vollzeitschulischen Bildungsganges 
der Berufsschule (§ 22 Abs. 4 Nr. 2 bis 4). Die 
Schulaufsichtsbehörde kann in Ausnahmefällen 
zulassen, dass Schulpflichtige im zehnten Jahr 
der Schulpflicht einen Unterricht in einer schuli-
schen oder außerschulischen Einrichtung besu-
chen, in der sie durch besondere Fördermaß-
nahmen die Allgemeinbildung erweitern können 
und auf die Aufnahme einer Berufsausbildung 
vorbereitet werden. 

 

(4) Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf können, wenn das Bil-
dungsziel der Förderschule in anderer Weise 
nicht erreicht werden kann und Hilfen nach dem 
SGB VIII erforderlich sind, auf Vorschlag des 
Jugendamtes und mit Zustimmung der Eltern 
durch die Schulaufsichtsbehörde auch in Einrich-

(3) Kinder und Jugendliche mit Bedarf an 
sonderpädagogischer Unterstützung können, 
wenn das Bildungsziel in anderer Weise nicht 
erreicht werden kann und Hilfen nach dem 
Achten Buch des Sozialgesetzbuches erfor-
derlich sind, auf Vorschlag des Jugendamtes 
und mit Zustimmung der Eltern durch die 
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tungen der Jugendhilfe untergebracht werden. 
Verweigern die Eltern ihre Zustimmung, so ist 
eine Entscheidung nach § 1666 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches herbeizuführen. 

Schulaufsichtsbehörde ihre Schulpflicht in 
Einrichtungen der Jugendhilfe erfüllen. Ver-
weigern die Eltern ihre Zustimmung, so ist 
eine Entscheidung nach § 1666 des Bürgerli-
chen Gesetzbuches herbeizuführen. 

  

§ 40 

Ruhen der Schulpflicht 

(1) Die Schulpflicht ruht 

1. während des Besuchs einer Hochschule, 

2. während des Grundwehrdienstes oder Zivil-
dienstes, 

3. während eines freiwilligen ökologischen oder 
sozialen Jahres, wenn der Träger der Ein-
richtung einen hinreichenden Unterricht er-
teilt, 

4. während eines öffentlich-rechtlichen Ausbil-
dungsverhältnisses, wenn der Dienstherr in 
eigenen Einrichtungen einen hinreichenden 
Unterricht erteilt, 

5. vor und nach Geburt des Kindes einer 
Schülerin entsprechend dem Mutterschutz-
gesetz, 

6. wenn der Nachweis geführt wird, dass durch 
den Schulbesuch die Betreuung des Kindes 
der Schülerin oder des Schülers gefährdet 
wäre, 

7. während des Besuchs einer anerkannten 
Ausbildungseinrichtung für Heil- oder Heil-
hilfsberufe, 

8. für Personen mit Aussiedler- oder Ausländer-
status während des Besuchs eines anerkann-
ten Sprachkurses oder Förderkurses, 

9. während des Besuchs des Bildungsgangs 
der Abendrealschule oder eines Vollzeitkur-
ses einer Weiterbildungseinrichtung zum 
nachträglichen Erwerb eines Schulabschlus-
ses. 

§ 40  

Ruhen der Schulpflicht 

(1) Die Schulpflicht ruht 

1. während des Besuchs einer Hochschule, 

2. während des Grundwehrdienstes, des 
Zivildienstes oder eines Bundesfreiwilli-
gendienstes, 

3. während eines freiwilligen ökologischen 
oder sozialen Jahres, das nach den hier-
für maßgeblichen gesetzlichen Bestim-
mungen abgeleistet wird, 

4. während eines öffentlich-rechtlichen Aus-
bildungsverhältnisses, wenn der Dienstherr 
in eigenen Einrichtungen einen hinreichen-
den Unterricht erteilt, 

5. vor und nach Geburt des Kindes einer 
Schülerin entsprechend dem Mutterschutz-
gesetz, 

6. wenn der Nachweis geführt wird, dass durch 
den Schulbesuch die Betreuung des Kindes 
der Schülerin oder des Schülers gefährdet 
wäre, 

7. während des Besuchs einer anerkannten 
Ausbildungseinrichtung für Heil- oder Heil-
hilfsberufe, 

8. für Personen mit Aussiedler- oder Auslän-
derstatus während des Besuchs eines aner-
kannten Sprachkurses oder Förderkurses, 

9. während des Besuchs des Bildungsgangs 
der Abendrealschule oder eines Vollzeitkur-
ses einer Weiterbildungseinrichtung zum 
nachträglichen Erwerb eines Schulab-
schlusses. 

(2) Für Kinder und Jugendliche, die auch in einer 
Förderschule nach Ausschöpfen aller Förder-
möglichkeiten nicht gefördert werden können, 
ruht die Schulpflicht. Die Entscheidung trifft die 
Schulaufsichtsbehörde; sie holt dazu ein Gutach-
ten der unteren Gesundheitsbehörde ein und hört 
die Eltern an. 

(3) Das Ruhen der Schulpflicht wird auf die Dau-
er der Schulpflicht angerechnet. 

(2) Für Kinder und Jugendliche, die selbst 
nach Ausschöpfen aller Möglichkeiten son-
derpädagogischer Unterstützung nicht geför-
dert werden können, ruht die Schulpflicht. Die 
Entscheidung trifft die Schulaufsichtsbehörde; sie 
holt dazu ein Gutachten der unteren Gesund-
heitsbehörde ein und hört die Eltern an. 

 

  

§ 46 

Aufnahme in die Schule, Schulwechsel 

(1) Über die Aufnahme der Schülerin oder des 

§ 46 

Aufnahme in die Schule, Schulwechsel 

(1) Über die Aufnahme der Schülerin oder des 
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Schülers in die Schule entscheidet die Schulleite-
rin oder der Schulleiter innerhalb des vom Schul-
träger hierfür festgelegten Rahmens, insbeson-
dere der Zahl der Parallelklassen pro Jahrgang. 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann vo-
rübergehend Schülerinnen und Schüler als Gäste 
aufnehmen. Schülerinnen und Schüler werden in 
der Regel zu Beginn des Schuljahres, in Weiter-
bildungskollegs zu Beginn des Schulhalbjahres in 
die Schule aufgenommen. 

(2) Die Aufnahme in eine Schule kann abgelehnt 
werden, wenn ihre Aufnahmekapazität erschöpft 
ist oder die Zahl der Anmeldungen die Mindest-
größe unterschreitet. Besondere Aufnahmevo-
raussetzungen und Aufnahmeverfahren für ein-
zelne Schulstufen oder Schulformen sowie Auf-
nahmekriterien bei einem Anmeldeüberhang 
können in der jeweiligen Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung geregelt werden. 

(3) Jedes Kind hat einen Anspruch auf Aufnahme 
in die seiner Wohnung nächstgelegene Grund-
schule der gewünschten Schulart in seiner Ge-
meinde im Rahmen der vom Schulträger festge-
legten Aufnahmekapazität, soweit der Schulträ-
ger keinen Schuleinzugsbereich gebildet hat.  

Schülers in die Schule entscheidet die Schulleite-
rin oder der Schulleiter innerhalb des vom Schul-
träger hierfür festgelegten Rahmens, insbeson-
dere der Zahl der Parallelklassen pro Jahrgang. 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann vo-
rübergehend Schülerinnen und Schüler als Gäste 
aufnehmen. Schülerinnen und Schüler werden in 
der Regel zu Beginn des Schuljahres, in Weiter-
bildungskollegs zu Beginn des Schulhalbjahres in 
die Schule aufgenommen. 

(2) Die Aufnahme in eine Schule kann abgelehnt 
werden, wenn ihre Aufnahmekapazität erschöpft 
ist oder die Zahl der Anmeldungen die Mindest-
größe unterschreitet. Besondere Aufnahmevo-
raussetzungen und Aufnahmeverfahren für ein-
zelne Schulstufen oder Schulformen sowie Auf-
nahmekriterien bei einem Anmeldeüberhang 
können in der jeweiligen Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung geregelt werden. 

(3) Jedes Kind hat einen Anspruch auf Aufnahme 
in die seiner Wohnung nächstgelegene Grund-
schule der gewünschten Schulart in seiner Ge-
meinde im Rahmen der vom Schulträger festge-
legten Aufnahmekapazität, soweit der Schulträ-
ger keinen Schuleinzugsbereich gebildet hat. 

 (4) Der Schulträger kann die Zahl der in die 
Klasse 5 einer Schule der Sekundarstufe I 
oder mit Sekundarstufe I aufzunehmenden 
Schülerinnen und Schüler begrenzen, wenn 

1. ein Angebot für Gemeinsames Lernen 
(§ 20 Absatz 2) eingerichtet wird, 

2. rechnerisch pro Parallelklasse mindes-
tens zwei Schülerinnen und Schüler 
mit festgestelltem sonderpädagogi-
schem Unterstützungsbedarf aufge-
nommen werden und 

3. im Durchschnitt aller Parallelklassen 
der jeweilige Klassenfrequenzrichtwert 
nach der Verordnung zur Ausführung 
des § 93 Absatz 2 Schulgesetz nicht 
unterschritten wird. 

Die Vorschriften zu den Klassengrößen der 
Verordnung zur Ausführung des § 93 Absatz 
2 Schulgesetz bleiben unberührt. 

(4) Jeder Ausbildungsbetrieb hat den Anspruch, 
dass seine Auszubildenden zur Erfüllung der 
Schulpflicht das zum Ausbildungsbetrieb nächst-
gelegene Berufskolleg besuchen, in dem eine 
entsprechende Fachklasse eingerichtet ist. Mit 
Einverständnis des Ausbildungsbetriebs kann 
eine Auszubildende oder ein Auszubildender ein 
anderes, insbesondere wohnortnäheres Berufs-
kolleg, an dem eine entsprechende Fachklasse 
eingerichtet ist, im Rahmen der Aufnahmekapazi-
tät besuchen. § 84 bleibt unberührt. 

(5) Schülerinnen und Schülern, die in ihrer Ge-
meinde eine Schule der gewünschten Schulform 

(5) Jeder Ausbildungsbetrieb hat den Anspruch, 
dass seine Auszubildenden zur Erfüllung der 
Schulpflicht das zum Ausbildungsbetrieb nächst-
gelegene Berufskolleg besuchen, in dem eine 
entsprechende Fachklasse eingerichtet ist. Mit 
Einverständnis des Ausbildungsbetriebs kann 
eine Auszubildende oder ein Auszubildender ein 
anderes, insbesondere wohnortnäheres Berufs-
kolleg, an dem eine entsprechende Fachklasse 
eingerichtet ist, im Rahmen der Aufnahmekapazi-
tät besuchen. § 84 bleibt unberührt. 

(6) Schülerinnen und Schülern, die in ihrer Ge-
meinde eine Schule der gewünschten Schulform 
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nicht besuchen können, darf die Aufnahme in die 
Schule einer anderen Gemeinde nicht deshalb 
verweigert werden, weil die Eltern dort nicht 
wohnen. 

(6) Die Schulaufsichtsbehörde kann eine Schüle-
rin oder einen Schüler nach Anhörung der Eltern 
und der beteiligten Schulträger einer bestimmten 
Schule am Wohnort oder in einer anderen Ge-
meinde zuweisen. Dies gilt insbesondere, wenn 
eine schulpflichtige Schülerin oder ein schul-
pflichtiger Schüler nicht in eine Schule der ge-
wählten und der Eignung entsprechenden Schul-
form aufgenommen worden ist. 

(7) Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der 
die Schule wechselt, wird im Rahmen der Ver-
weildauer in die Schulstufe, die Schulform und 
die Klasse oder Jahrgangsstufe aufgenommen, 
die dem bisherigen Bildungsgang und dem 
Zeugnis entsprechen. Näheres zum Schulform-
wechsel bestimmen die Ausbildungs- und Prü-
fungsordnungen. 

(8) In der Sekundarstufe I prüft die Schule ge-
mäß § 13 Abs. 3 und nach Maßgabe der Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung im Rahmen der 
jährlichen Versetzungsentscheidung, ob den 
Eltern leistungsstarker Schülerinnen und Schüler 
der Hauptschule der Wechsel ihres Kindes zur 
Realschule oder zum Gymnasium und den Eltern 
leistungsstarker Schülerinnen und Schüler der 
Realschule der Wechsel ihres Kindes zum Gym-
nasium zu empfehlen ist. 

nicht besuchen können, darf die Aufnahme in die 
Schule einer anderen Gemeinde nicht deshalb 
verweigert werden, weil die Eltern dort nicht 
wohnen. 

(7) Die Schulaufsichtsbehörde kann eine Schüle-
rin oder einen Schüler nach Anhörung der Eltern 
und der beteiligten Schulträger einer bestimmten 
Schule am Wohnort oder in einer anderen Ge-
meinde zuweisen. Dies gilt insbesondere, wenn 
eine schulpflichtige Schülerin oder ein schul-
pflichtiger Schüler nicht in eine Schule der ge-
wählten und der Eignung entsprechenden Schul-
form aufgenommen worden ist. 

(8) Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der 
die Schule wechselt, wird im Rahmen der Ver-
weildauer in die Schulstufe, die Schulform und 
die Klasse oder Jahrgangsstufe aufgenommen, 
die dem bisherigen Bildungsgang und dem 
Zeugnis entsprechen. Näheres zum Schulform-
wechsel bestimmen die Ausbildungs- und Prü-
fungsordnungen. 

(9) In der Sekundarstufe I prüft die Schule ge-
mäß § 13 Abs. 3 und nach Maßgabe der Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung im Rahmen der 
jährlichen Versetzungsentscheidung, ob den 
Eltern leistungsstarker Schülerinnen und Schüler 
der Hauptschule der Wechsel ihres Kindes zur 
Realschule oder zum Gymnasium und den Eltern 
leistungsstarker Schülerinnen und Schüler der 
Realschule der Wechsel ihres Kindes zum Gym-
nasium zu empfehlen ist. 

  

§ 65 

Aufgaben der Schulkonferenz 

(1) An jeder Schule ist eine Schulkonferenz einzu-
richten. Sie ist das oberste Mitwirkungsgremium 
der Schule, in dem alle an der Bildungs- und Er-
ziehungsarbeit der Schule Beteiligten zusam-
menwirken. Sie berät in grundsätzlichen Angele-
genheiten der Schule und vermittelt bei Konflikten 
innerhalb der Schule. Sie kann Vorschläge und 
Anregungen an den Schulträger und an die 
Schulaufsichtsbehörde richten. 

(2) Die Schulkonferenz entscheidet im Rahmen 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften in fol-
genden Angelegenheiten: 

1. Schulprogramm (§ 3 Abs. 2), 

2. Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung (§ 3 Abs. 3), 

3. Abschluss von Vereinbarungen über die 
Kooperation von Schulen und die Zusam-
menarbeit mit anderen Partnern (§ 4 Abs. 3, 
§ 5, § 9 Abs. 3), 

4. Festlegung der beweglichen Ferientage (§ 7 
Abs. 2), 

5. Unterrichtsverteilung auf sechs Wochentage 

§ 65 

Aufgaben der Schulkonferenz 

(1) An jeder Schule ist eine Schulkonferenz einzu-
richten. Sie ist das oberste Mitwirkungsgremium 
der Schule, in dem alle an der Bildungs- und Er-
ziehungsarbeit der Schule Beteiligten zusam-
menwirken. Sie berät in grundsätzlichen Angele-
genheiten der Schule und vermittelt bei Konflikten 
innerhalb der Schule. Sie kann Vorschläge und 
Anregungen an den Schulträger und an die 
Schulaufsichtsbehörde richten. 

(2) Die Schulkonferenz entscheidet im Rahmen 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften in fol-
genden Angelegenheiten: 

1. Schulprogramm (§ 3 Abs. 2), 

2. Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung (§ 3 Abs. 3), 

3. Abschluss von Vereinbarungen über die 
Kooperation von Schulen und die Zusam-
menarbeit mit anderen Partnern (§ 4 Abs. 3, 
§ 5, § 9 Abs. 3), 

4. Festlegung der beweglichen Ferientage (§ 
7 Abs. 2), 

5. Unterrichtsverteilung auf sechs Wochenta-
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(§ 8 Abs. 1), 

6. Einrichtung außerunterrichtlicher Ganztags- 
und Betreuungsangebote (§ 9 Abs. 2) sowie 
die Rahmenplanung von Schulveranstaltun-
gen außerhalb des Unterrichts, 

7. Organisation der Schuleingangsphase (§ 11 
Abs. 2 und 3), 

ge (§ 8 Abs. 1), 

6. Einrichtung außerunterrichtlicher Ganztags- 
und Betreuungsangebote (§ 9 Abs. 2) so-
wie die Rahmenplanung von Schulveran-
staltungen außerhalb des Unterrichts, 

7. Organisation der Schuleingangsphase (§ 11 
Abs. 2 und 3), 

8. Vorschlag zur Einrichtung des Gemeinsamen 
Unterrichts (§ 20 Abs. 7 und 8), 

8. Vorschlag der Schule zur Einrichtung 
des Gemeinsamen Lernens (§ 20 Absatz 
2), 

9. Erprobung und Einführung neuer Unter-
richtsformen (§ 29 Abs. 2), 

10. Einführung von Lernmitteln (§ 30 Abs. 3) und 
Bestimmung der Lernmittel, die im Rahmen 
des Eigenanteils zu beschaffen sind (§ 96), 

9.  Erprobung und Einführung neuer Unter-
richtsformen (§ 29 Abs. 2), 

10. Einführung von Lernmitteln (§ 30 Abs. 3) und 
Bestimmung der Lernmittel, die im Rahmen 
des Eigenanteils zu beschaffen sind (§ 96), 

11. Grundsätze für Umfang und Verteilung der 
Hausaufgaben und Klassenarbeiten, 

12. Grundsätze zum Umgang mit allgemeinen 
Erziehungsschwierigkeiten sowie zum Ab-
schluss von Bildungs- und Erziehungsver-
einbarungen (§ 42 Abs. 5), 

13. Information und Beratung (§ 44), 

14. Grundsätze für die Betätigung von Schüler-
gruppen (§ 45 Abs. 4), 

15. Grundsätze über Aussagen zum Arbeits- 
und Sozialverhalten in Zeugnissen (jetzt: 
Arbeitsverhalten und Sozialverhalten)(§ 49 
Abs. 2), 

16. Wirtschaftliche Betätigung, Geldsammlun-
gen (§ 55) und Sponsoring (§ 99 Abs. 1), 

17. Schulhaushalt (§ 59 Abs. 9), 

18. Wahl der Schulleiterin oder des Schulleiters 
(§ 61 Abs. 1 und 2), 

19. ergänzende Verfahrens- und Wahlvorschrif-
ten (§ 63 Abs. 6 und § 64 Abs. 5), 

20. Einrichtung und Zusammensetzung von 
Fachkonferenzen oder Bestellung einer Ver-
trauensperson (§ 70 Abs. 5), Teilkonferen-
zen und des Vertrauensausschusses (§ 67 
Abs. 1 und 2), 

21. besondere Formen der Mitwirkung (§ 75), 

22. Mitwirkung beim Schulträger (§ 76), 

23. Erlass einer Schulordnung, 

24. Ausnahmen vom Alkoholverbot (§ 54 Abs. 
5), 

25. Erhöhung der Zahl der Vertretungen der 
Eltern in Fachkonferenzen und Bildungs-
gangkonferenzen (§ 70 Abs. 1), 

26. Empfehlung zum Tragen einheitlicher 
Schulkleidung (§ 42 Abs. 8). 

11. Grundsätze für Umfang und Verteilung der 
Hausaufgaben und Klassenarbeiten, 

12. Grundsätze zum Umgang mit allgemeinen 
Erziehungsschwierigkeiten sowie zum Ab-
schluss von Bildungs- und Erziehungsver-
einbarungen (§ 42 Abs. 5), 

13. Information und Beratung (§ 44), 

14. Grundsätze für die Betätigung von Schüler-
gruppen (§ 45 Abs. 4), 

15. Grundsätze über Aussagen zum Arbeits- 
und Sozialverhalten in Zeugnissen (jetzt: 
Arbeitsverhalten und Sozialverhalten)(§ 49 
Abs. 2), 

16. Wirtschaftliche Betätigung, Geldsammlun-
gen (§ 55) und Sponsoring (§ 99 Abs. 1), 

17. Schulhaushalt (§ 59 Abs. 9), 

18. Wahl der Schulleiterin oder des Schulleiters 
(§ 61 Abs. 1 und 2), 

19. ergänzende Verfahrens- und Wahlvor-
schriften (§ 63 Abs. 6 und § 64 Abs. 5), 

20. Einrichtung und Zusammensetzung von 
Fachkonferenzen oder Bestellung einer 
Vertrauensperson (§ 70 Abs. 5), Teilkonfe-
renzen und des Vertrauensausschusses (§ 
67 Abs. 1 und 2), 

21. besondere Formen der Mitwirkung (§ 75), 

22. Mitwirkung beim Schulträger (§ 76), 

23. Erlass einer Schulordnung, 

24. Ausnahmen vom Alkoholverbot (§ 54 Abs. 
5), 

25. Erhöhung der Zahl der Vertretungen der 
Eltern in Fachkonferenzen und Bildungs-
gangkonferenzen (§ 70 Abs. 1), 

26. Empfehlung zum Tragen einheitlicher 
Schulkleidung (§ 42 Abs. 8). 
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(3) Das Ministerium kann durch Rechtsverord-
nung der Schulkonferenz weitere Angelegenhei-
ten aus der Bildungs- und Erziehungsarbeit der 
Schule zur Entscheidung übertragen. 

(3) Das Ministerium kann durch Rechtsverord-
nung der Schulkonferenz weitere Angelegenhei-
ten aus der Bildungs- und Erziehungsarbeit der 
Schule zur Entscheidung übertragen. 

  

§ 76 

Mitwirkung beim Schulträger 

Schule und Schulträger wirken bei der Entwick-
lung des Schulwesens auf örtlicher Ebene zu-
sammen. Die Schule ist vom Schulträger in den 
für sie bedeutsamen Angelegenheiten rechtzeitig 
zu beteiligen. Hierzu gehören insbesondere 

1. Teilung, Zusammenlegung, Änderung und 
Auflösung der Schule, 

2. Aufstellung und Änderung von Schulent-
wicklungsplänen, 

3. Festlegung von Schuleinzugsbereichen, 

4. räumliche Unterbringung und Ausstattung der 
Schule sowie schulische Baumaßnahmen, 

5. Schulwegsicherung und Schülerbeförde-
rung, 

6. Zusammenarbeit von Schulen und anderen 
Bildungseinrichtungen, 

7. Umstellung auf die Ganztagsschule, 

§ 76 

Mitwirkung beim Schulträger 

Schule und Schulträger wirken bei der Entwick-
lung des Schulwesens auf örtlicher Ebene zu-
sammen. Die Schule ist vom Schulträger in den 
für sie bedeutsamen Angelegenheiten rechtzeitig 
zu beteiligen. Hierzu gehören insbesondere 

1. Teilung, Zusammenlegung, Änderung und 
Auflösung der Schule, 

2. Aufstellung und Änderung von Schulent-
wicklungsplänen, 

3. Festlegung von Schuleinzugsbereichen, 

4. räumliche Unterbringung und Ausstattung der 
Schule sowie schulische Baumaßnahmen, 

5. Schulwegsicherung und Schülerbeförde-
rung, 

6. Zusammenarbeit von Schulen und anderen 
Bildungseinrichtungen, 

7. Umstellung auf die Ganztagsschule, 

8. Einrichtung des Gemeinsamen Unterrichts, 

9. Teilnahme an Schulversuchen. 

8. Einrichtung des Gemeinsamen Lernens, 

9. Teilnahme an Schulversuchen. 

  

§ 80 

Schulentwicklungsplanung 

(1) Soweit Gemeinden, Kreise und Landschafts-
verbände Schulträgeraufgaben nach § 78 zu 
erfüllen haben, sind sie verpflichtet, für ihren 
Bereich eine mit den Planungen benachbarter 
Schulträger abgestimmte Schulentwicklungspla-
nung zu betreiben. Sie dient nach Maßgabe des 
Bedürfnisses (§ 78 Abs. 4) der Sicherung eines 
gleichmäßigen und alle Schulformen und Schul-
arten umfassenden Bildungs- und Abschlussan-
gebots in allen Landesteilen. Die oberen Schul-
aufsichtsbehörden beraten die Schulträger dabei 
und geben ihnen Empfehlungen. Schulentwick-
lungsplanung und Jugendhilfeplanung sind auf-
einander abzustimmen.  

§ 80 

Schulentwicklungsplanung 

(1) Soweit Gemeinden, Kreise und Landschafts-
verbände Schulträgeraufgaben nach § 78 zu 
erfüllen haben, sind sie verpflichtet, für ihren 
Bereich eine mit den Planungen benachbarter 
Schulträger abgestimmte Schulentwicklungspla-
nung zu betreiben. Sie dient nach Maßgabe des 
Bedürfnisses (§ 78 Abs. 4) der Sicherung eines 
gleichmäßigen, inklusiven und alle Schulformen 
und Schularten umfassenden Bildungs- und Ab-
schlussangebots in allen Landesteilen. Die obe-
ren Schulaufsichtsbehörden beraten die Schul-
träger dabei und geben ihnen Empfehlungen. 
Schulentwicklungsplanung und Jugendhilfepla-
nung sind aufeinander abzustimmen. 

(2) Schulen und Schulstandorte sind unter Be-
rücksichtigung des Angebots anderer Schulträger 
so zu planen, dass schulische Angebote aller 
Schulformen und Schularten unter möglichst 
gleichen Bedingungen wahrgenommen werden 
können. Die Schulträger sind verpflichtet, in en-
ger Zusammenarbeit und gegenseitiger Rück-
sichtnahme auf ein regional ausgewogenes, 
vielfältiges und umfassendes Angebot zu achten 
und benachbarte Schulträger rechtzeitig anzuhö-

(2) Schulen und Schulstandorte sind unter Be-
rücksichtigung des Angebots anderer Schulträger 
so zu planen, dass schulische Angebote aller 
Schulformen und Schularten einschließlich all-
gemeiner Schulen als Orte des Gemeinsamen 
Lernens (§ 20 Absatz 2) unter möglichst glei-
chen Bedingungen wahrgenommen werden kön-
nen. Die Schulträger sind verpflichtet, in enger 
Zusammenarbeit und gegenseitiger Rücksicht-
nahme auf ein regional ausgewogenes, vielfälti-
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ren, die durch die Planungen in ihren Rechten 
betroffen sein können. Dabei sind auch die An-
gebote der Berufskollegs und der Weiterbil-
dungskollegs zu berücksichtigen. Sofern es sich 
bei dem Schulträger um eine kreisangehörige 
Gemeinde handelt, ist der Kreis im Hinblick auf 
seine Aufgaben gemäß § 78 Abs. 4 frühzeitig 
über die Planungen zu unterrichten. Macht ein 
benachbarte Schulträger eine Verletzung eige-
ner Rechte geltend und hält der Schulträger an 
seiner Planung fest, kann jeder der beteiligten 
Schulträger ein Moderationsverfahren bei der 
oberen Schulaufsichtsbehörde beantragen. Die 
beteiligten Schulträger können auch die Modera-
tion durch eine andere Stelle vereinbaren. Das 
Ergebnis der Abstimmung mit benachbarten 
Schulträgern und des Moderationsverfahrens ist 
festzuhalten.  

ges, inklusives und umfassendes Angebot zu 
achten und benachbarte Schulträger rechtzeitig 
anzuhören, die durch die Planungen in ihren 
Rechten betroffen sein können. Dabei sind auch 
die Angebote der Berufskollegs und der Weiter-
bildungskollegs zu berücksichtigen. Sofern es 
sich bei dem Schulträger um eine kreisangehöri-
ge Gemeinde handelt, ist der Kreis im Hinblick 
auf seine Aufgaben gemäß § 78 Abs. 4 frühzeitig 
über die Planungen zu unterrichten. Macht ein 
benachbarter Schulträger eine Verletzung eige-
ner Rechte geltend und hält der Schulträger an 
seiner Planung fest, kann jeder der beteiligten 
Schulträger ein Moderationsverfahren bei der 
oberen Schulaufsichtsbehörde beantragen. Die 
beteiligten Schulträger können auch die Modera-
tion durch eine andere Stelle vereinbaren. Das 
Ergebnis der Abstimmung mit benachbarten 
Schulträgern und des Moderationsverfahrens ist 
festzuhalten.  

(3) Bei der Errichtung neuer Schulen muss ge-
währleistet sein, dass andere Schulformen, so-
weit ein entsprechendes schulisches Angebot 
bereits besteht und weiterhin ein Bedürfnis dafür 
vorhanden ist, auch künftig in zumutbarer Weise 
erreichbar sind. Bei der Auflösung von Schulen 
muss gewährleistet sein, dass das Angebot in 
zumutbarer Weise erreichbar bleibt, soweit dafür 
ein Bedürfnis besteht. Die Bildungsangebote der 
Berufskollegs sollen darüber hinaus mit den 
nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Hand-
werksordnung zuständigen Stellen in der Region 
sowie der Arbeitsverwaltung abgestimmt wer-
den. 

(4) Können die Voraussetzungen für die Errich-
tung und Fortführung von Hauptschulen, Real-
schulen, Sekundarschulen, Gymnasien und 
Gesamtschulen nur durch Schülerinnen und 
Schüler mehrerer Gemeinden gesichert werden, 
so sind diese Gemeinden insoweit zu einer ge-
meinsamen Schulentwicklungsplanung verpflich-
tet. Bei Zweifeln über die Pflicht zur gemeinsa-
men Schulentwicklungsplanung entscheidet 
innerhalb ihres Bezirks die obere Schulauf-
sichtsbehörde und bezirksübergreifend das Mi-
nisterium. 

(5) Die Schulentwicklungsplanung berücksichtigt 

1. das gegenwärtige und zukünftige Schulan-
gebot nach Schulformen, Schularten, Schul-
größen (Schülerzahl, Klassen pro Jahrgang) 
und Schulstandorten, 

2. die mittelfristige Entwicklung des Schüler-
aufkommens, das ermittelte Schulwahlver-
halten der Eltern und die daraus abzuleiten-
den Schülerzahlen nach Schulformen, 
Schularten und Jahrgangsstufen, 

3. die mittelfristige Entwicklung des Schul-
raumbestands nach Schulformen, Schular-

(3) Bei der Errichtung neuer Schulen muss ge-
währleistet sein, dass andere Schulformen, so-
weit ein entsprechendes schulisches Angebot 
bereits besteht und weiterhin ein Bedürfnis dafür 
vorhanden ist, auch künftig in zumutbarer Weise 
erreichbar sind. Bei der Auflösung von Schulen 
muss gewährleistet sein, dass das Angebot in 
zumutbarer Weise erreichbar bleibt, soweit dafür 
ein Bedürfnis besteht. Die Bildungsangebote der 
Berufskollegs sollen darüber hinaus mit den 
nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Hand-
werksordnung zuständigen Stellen in der Region 
sowie der Arbeitsverwaltung abgestimmt wer-
den. 

(4) Können die Voraussetzungen für die Errich-
tung und Fortführung von Hauptschulen, Real-
schulen, Sekundarschulen, Gymnasien und 
Gesamtschulen nur durch Schülerinnen und 
Schüler mehrerer Gemeinden gesichert werden, 
so sind diese Gemeinden insoweit zu einer ge-
meinsamen Schulentwicklungsplanung verpflich-
tet. Bei Zweifeln über die Pflicht zur gemeinsa-
men Schulentwicklungsplanung entscheidet 
innerhalb ihres Bezirks die obere Schulauf-
sichtsbehörde und bezirksübergreifend das Mi-
nisterium. 

(5) Die Schulentwicklungsplanung berücksichtigt 

1. das gegenwärtige und zukünftige Schulan-
gebot nach Schulformen, Schularten, Orte 
des Gemeinsamen Lernens, Schulgrößen 
(Schülerzahl, Klassen pro Jahrgang) und 
Schulstandorten, 

2. die mittelfristige Entwicklung des Schüler-
aufkommens, das ermittelte Schulwahlver-
halten der Eltern und die daraus abzuleiten-
den Schülerzahlen nach Schulformen, 
Schularten, Orten des Gemeinsamen Ler-
nens und Jahrgangsstufen, 
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ten und Schulstandorten. 

 

3. die mittelfristige Entwicklung des Schulraum-
bestands nach Schulformen, Schularten, Or-
ten des Gemeinsamen Lernens und Schul-
standorten.  

(6) Im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens 
gemäß § 81 Abs. 3 ist die Schulentwicklungs-
planung anlassbezogen darzulegen. 

(7) Die Träger öffentlicher Schulen und die Trä-
ger von Ersatzschulen informieren sich gegen-
seitig über ihre Planungen. Die Träger öffentli-
cher Schulen können bestehende Ersatzschulen 
in ihren Planungen berücksichtigen, soweit de-
ren Träger damit einverstanden sind. 

(6) Im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens 
gemäß § 81 Abs. 3 ist die Schulentwicklungs-
planung anlassbezogen darzulegen. 

(7) Die Träger öffentlicher Schulen und die Trä-
ger von Ersatzschulen informieren sich gegen-
seitig über ihre Planungen. Die Träger öffentli-
cher Schulen können bestehende Ersatzschulen 
in ihren Planungen berücksichtigen, soweit de-
ren Träger damit einverstanden sind. 

  

§ 84  

Schuleinzugsbereiche 

(1) Für jede öffentliche Schule kann der Schul-
träger durch Rechtsverordnung ein räumlich ab-
gegrenztes Gebiet als Schuleinzugsbereich bil-
den. Eine Schule kann die Aufnahme einer Schü-
lerin oder eines Schülers ablehnen, wenn sie 
oder er nicht im Schuleinzugsbereich wohnt und 
keinen wichtigen Grund für den Besuch der 
Schule darlegt. § 46 Absatz 4 und 5 bleibt unbe-
rührt. 

(2) Für Berufsschulen kann die obere Schulauf-
sichtsbehörde durch Rechtsverordnung für ein-
zelne Ausbildungsberufe Bezirksfachklassen 
bilden, wenn die Schülerzahlen im Einzugsbe-
reich eines Schulträgers gemäß der Verordnung 
zur Ausführung des § 93 Abs. 2 für die Fachklas-
senbildung nicht ausreichen. Die beteiligten 
Schulträger sind anzuhören.  

(3) Sofern Bezirksfachklassen innerhalb eines 
Regierungsbezirks nicht gebildet werden kön-
nen, bildet das Ministerium durch Rechtsverord-
nung für ein räumlich abgegrenztes Gebiet be-
zirksübergreifende Fachklassen. 

§ 84  

Schuleinzugsbereiche 

(1) Für jede öffentliche Schule kann der Schul-
träger durch Rechtsverordnung ein räumlich ab-
gegrenztes Gebiet als Schuleinzugsbereich bil-
den. Eine Schule kann die Aufnahme einer Schü-
lerin oder eines Schülers ablehnen, wenn sie 
oder er nicht im Schuleinzugsbereich wohnt und 
keinen wichtigen Grund für den Besuch der 
Schule darlegt. § 46 Absätze 5 und 6 bleibt un-
berührt. 

(2) Für Berufsschulen kann die obere Schulauf-
sichtsbehörde durch Rechtsverordnung für ein-
zelne Ausbildungsberufe Bezirksfachklassen 
bilden, wenn die Schülerzahlen im Einzugsbe-
reich eines Schulträgers gemäß der Verordnung 
zur Ausführung des § 93 Absatz 2 für die Fach-
klassenbildung nicht ausreichen. Die beteiligten 
Schulträger sind anzuhören.  

(3) Sofern Bezirksfachklassen innerhalb eines 
Regierungsbezirks nicht gebildet werden kön-
nen, bildet das Ministerium durch Rechtsverord-
nung für ein räumlich abgegrenztes Gebiet be-
zirksübergreifende Fachklassen. 

  

§ 132 

Übergangsvorschriften 

(1) Sonderpädagogische Fördergruppen im Sin-
ne von § 4 Abs. 6 Satz 7 Schulverwaltungsge-
setz können bis zum Ablauf des Schuljahres 
2010/2011 fortgeführt werden.  

(2) (gegenstandslos) 

(3) (gegenstandslos) 

 

 

§ 132 

Übergangsvorschriften 

(1) Kreise und kreisangehörige Gemeinden 
als Schulträger können im Gebiet eines Krei-
ses mit Genehmigung der oberen Schulauf-
sichtsbehörde vereinbaren, ihre Förderschu-
len mit dem Förderschwerpunkt Lernen, mit 
dem Förderschwerpunkt Emotionale und so-
ziale Entwicklung und mit dem Förder-
schwerpunkt Sprache auch dann aufzulösen, 
wenn sie die in der Verordnung über die Min-
destgrößen von Förderschulen bestimmten 
Schülerzahlen erreichen. Dabei muss gewähr-
leistet sein, dass allein die allgemeine Schule 
Ort der sonderpädagogischen Förderung ist; 
§ 20 Absätze 4 und 5 und § 78 Absatz 4 sind 
in diesem Fall nicht anwendbar. Die Sätze 1 
und 2 gelten entsprechend für kreisfreie Städ-
te als Schulträger. Die Rechtsstellung der 
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Schulen in freier Trägerschaft bleibt unbe-
rührt.  

(2) Auf Antrag eines Schulträgers kann die 
obere Schulaufsichtsbehörde die Auflösung 
aller Förderschulen eines oder mehrerer der 
unter Absatz 1 genannten Förderschwerpunk-
te zugunsten eines inklusiven Schulangebots 
genehmigen. Absatz 1 Satz 2 gilt auch in die-
sem Fall. § 78 Absätze 1 bis 3 bleiben unbe-
rührt. 

(3) Im Fall des Absatzes 1 können öffentliche 
und freie Schulträger Unterstützungszentren 
einrichten. Ein Unterstützungszentrum ist 
eine Schule, in der Schülerinnen und Schüler 
mit einem besonders ausgeprägten, umfas-
senden Bedarf an sonderpädagogischer Un-
terstützung im Förderschwerpunkt Emotiona-
le und soziale Entwicklung befristet mit dem 
Ziel unterrichtet und erzogen werden, sie auf 
die Rückkehr in den Unterricht ihrer allge-
meinen Schule vorzubereiten. Die Kinder und 
Jugendlichen bleiben Schülerinnen und 
Schüler der allgemeinen Schule. Die Aufnah-
me einer Schülerin oder eines Schülers in ein 
Unterstützungszentrum setzt ein Verfahren 
nach § 19 Absatz 5 oder 7 voraus. § 37 Absatz 
3 bleibt unberührt. Unterstützungszentren in 
öffentlicher Trägerschaft werden durch die 
Änderung einer bestehenden Schule errichtet.  

(4) (gegenstandslos) 

(5) (gegenstandslos) 

(6) (gegenstandslos) 

 

(7) Genehmigungen und Anerkennungen, die 
Trägern von Schulen in freier Trägerschaft vor In-
Kraft-Treten dieses Gesetzes erteilt worden sind, 
gelten fort. Deren Aufhebung, Erlöschen und 
Übergang richtet sich nach den Vorschriften des 
Elften Teils. 

(4) Genehmigungen und Anerkennungen, die 
Trägern von Schulen in freier Trägerschaft vor In-
Kraft-Treten dieses Gesetzes erteilt worden sind, 
gelten fort. Deren Aufhebung, Erlöschen und 
Übergang richtet sich nach den Vorschriften des 
Elften Teils. 

(8) (gegenstandslos) 

(9) (gegenstandslos) 

 

 
 

Artikel 2 

Übergangsvorschriften 

(1) Eltern können die Rechte auf Gemeinsames Lernen aus § 19 und § 20 SchulG für ihre Kinder gel-
tend machen, die ab dem Schuljahr 2013/2014 die Klasse 1 einer Grundschule, die Klasse 5 einer 
weiterführenden Schule, die Eingangsklasse einer gymnasialen Oberstufe oder die Eingangsklasse 
eines Berufskollegs besuchen werden. Ab dem Schuljahr 2014/2015 und den darauf folgenden Schul-
jahren erstreckt sich dieses Recht auch auf die jeweils nächsthöhere Klasse. 

(2) Kompetenzzentren für die sonderpädagogische Förderung gemäß § 20 Absatz 5 des Schulgeset-
zes vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) in der Fassung des Änderungsgesetzes vom 27. Juni 
2006 (GV.NRW. S. 278) sind bis spätestens zum 31. Juli 2014 aufzulösen.  

(3) Integrative Lerngruppen gemäß § 20 Absatz 8 des Schulgesetzes vom 15. Februar 2005 (GV. 
NRW. S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Februar 2012 (GV.NRW. S. 97) 
können letztmalig zum Schuljahr 2013/2014 gebildet werden. Danach können sie auslaufend fortge-
führt werden. 
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Artikel 3 

Änderung des Besoldungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

Im Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 
Februar 2005 (GV.NRW.S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom…, wird die Anlage 1 wie folgt 
geändert: 

Nach Nummer 1.11 der Vorbemerkungen zu den Landesbesoldungsordnungen wird folgende Num-
mer angefügt: 

„1.12 Die zur Schulleitung gehörenden Ämter an Grundschulen, Hauptschulen und Realschulen kön-
nen auch Lehrkräften mit der Befähigung zum Lehramt für sonderpädagogische Förderung, zum 
Lehramt für Sonderpädagogik oder zum Lehramt an Sonderschulen verliehen werden.“ 

 

 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2013 in Kraft. Die Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention 
vom 13. Dezember 2006 durch Artikel 1 und 2 wird wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Das 
Ministerium berichtet dem Landtag darüber bis zum 31. Dezember 2018. 


